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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass mit Wirkung zum 1. Januar 2026 erstmalig ein Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung für das Omnibusgewerbe Baden-Württemberg gilt: Die neue SPM BusRente BW 

Mit diesem Tarifvertrag möchten wir Ihre Altersversorgung stärken und Ihnen zusätzliche Rentenbausteine ermöglichen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationen zu dem neuen Tarifvertrag und Ihren daraus entstehenden Ansprüchen.

Grundsätzlich gilt dieser Tarifvertrag für alle Beschäftigten. Zu unterscheiden ist, ob sich erstmalig Ansprüche aus diesem Tarifvertrag ergeben oder bereits Ansprüche auf betriebliche Altersversorgung bestehen.

Für alle Beschäftigten mit erstmaligen Ansprüchen auf betriebliche Altersversorgung

Die betriebliche Altersversorgung wird im Rahmen eines sogenannten Sozialpartnermodells in Form der reinen Beitragszusage umgesetzt. Versorgungsträger ist die Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG (MSPF). 

Die Beiträge für die betriebliche Altersversorgung werden von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Der Arbeitgeberbeitrag besteht aus einem Grund-, einem Kosten- und einem Sicherungsbeitrag. Die Arbeitgeberleistung erhöht sich dabei in den ersten drei Jahren, beginnend bei rd. 1 % ab 2026, auf rd. 2 % ab 2027 und rd. 3 % ab 2028 des monatlichen Grundbruttolohns. Gleichzeitig beteiligt sich auch immer der Arbeitnehmer am Aufbau der betrieblichen Altersversorgung. Die beiden folgenden Tabellen zeigen, wie sich die Gesamtleistung jeweils zusammensetzt:

	Arbeitgeberleistung
	Arbeitgeber-
grundbeitrag 
(vom monatlichen Grundbruttolohn)
	Sicherungs-
beitrag 
(jeweils auf den                 Arbeitgeber-        grundbeitrag)
	Kosten-
beitrag 
(jeweils auf den                Arbeitgeber- grundbeitrag)

	ab 2026
	0,93 %
	4 %
	3 %

	ab 2027
	1,86 %
	
	

	ab 2028
	2,80 %
	
	


Der Pflichtbeitragsanteil des Arbeitnehmers beträgt 0,5 % vom monatlichen Grundbruttolohn. Auf diesen Beitrag zahlt der Arbeitgeber zusätzlich einen Arbeitgeberzuschuss, einen Sicherungsbeitrag und einen Kostenbeitrag an den Versorgungsträger.

	Arbeitnehmer-             leistung*
	Entgelt-        umwandlung  (vom monat-
lichen Grund-bruttolohn)*
	zzgl. 
Arbeitgeber- zuschuss    (auf die               Entgelt-         umwandlung)
	zzgl. 
Sicherungs-
beitrag 
(auf die 
Entgelt-           umwandlung)
	zzgl.            Kostenbeitrag 
(auf die 
Entgelt-               umwandlung)

	ab 2026
	0,5 %
	15 %
	4 %
	3 %



* Ausnahme: Grundbruttolohn liegt unter der Einkommensgrenze des § 100 Abs. 3 Ziff. 3 EStG.

Was ist der Grundbruttolohn? 
Der Grundbruttolohn errechnet sich aus der derzeit tarifvertraglich fixierten Arbeitszeit (Teilzeit anteilig) multipliziert mit dem maßgeblichen Stundenlohn entsprechend der individuellen Eingruppierung im Mantel- und Lohntarifvertrag. 

Beispiel: 169 Stunden pro Monat x 20,89 € ergeben einen Grundbruttolohn 3.530,41 € pro Monat.

Für die Einführung der neuen, ab dem 1. Januar 2026 gültigen Regelung ist im Tarifvertrag eine Umsetzungsfrist bis spätestens 31. Dezember 2026 vorgesehen. Viele Omnibusbetriebe bereiten sich bereits im Dezember 2025 vor, um zeitnah mit der Umsetzung zu starten. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass sich diese bis ins Jahr 2026 hineinziehen wird. 

Wichtig ist, dass die Ansprüche bereits ab dem 1. Januar 2026 bestehen und dann ggf. nachgezahlt werden. Durch die Dauer der Umsetzung entstehen keine Nachteile für die Beschäftigten. 

Ergänzend können Beschäftigte über den Pflichtbeitrag hinaus freiwillig Beiträge in die Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG einzahlen und damit zusätzliche Ansprüche zur Altersversorgung erwerben. Auch in diesen Fällen gewährt der Arbeitgeber die in der obigen Tabelle aufgezeigten Zuschüsse in Höhe von 15 Prozent des Umwandlungsbetrags sowie 4 Prozent Sicherungsbeitrag und 3 Prozent Kostenbeitrag; gesamt somit 22 Prozent. 

Die Entgeltumwandlung ist tarifvertraglich auf 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung begrenzt. Für das Jahr 2025 sind das monatlich 322 EUR.

Für alle Beschäftigten mit bestehenden Ansprüchen auf betriebliche Altersversorgung

Einige wenige Beschäftigte der Omnibusbetriebe haben bereits einen Anspruch auf eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung aufgrund bisheriger Regelungen, oftmals in Form einer Direktversicherung bei einer Versicherung. In diesem Fall enthält unser Tarifvertrag zur betrieblichen Altersversorgung Besitzstands- und Anrechnungsregelungen. 

Damit ergeben sich für die Beschäftigten verschiedene Wahlmöglichkeiten: 

In den bereits bestehenden bAV-Vertrag wird ein Beitrag >= rd. 1 % ab 2026, rd. 2 % ab 2027 und rd. 3 % ab 2028 des Grundbruttolohns gezahlt

In diesem Fall bestehen zwei Wahlmöglichkeiten:

	[image: ]Möglichkeit 1                  
	[image: ]Möglichkeit 2            

	Beibehaltung der bisherigen Versorgung 
KEIN Wechsel in das Sozialpartnermodell
	Vollständiger Wechsel in das Sozialpartnermodell
Zukünftige Beitragszahlung an Metzler
Alter bAV-Vertrag ruht
Anwartschaft aus alter bAV bleibt bestehen, aber Verzicht auf zukünftige Beiträge in die alte Versorgung

	Der komplette Beitrag aus der bisherigen bAV wird auch zukünftig in den bestehenden Vertrag gezahlt.
Es entstehen keine Ansprüche aus dem neuen Tarifvertrag
	Der komplette Beitrag wird in das neue Vertragsmodell im Rahmen der reinen Beitragszusage im Durchführungsweg des Pensionsfonds bei der Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG angelegt




Der bisherige Besitzstand ist geringer als der Wert von rd. 1 % ab 2026, rd. 2 % ab 2027 und rd. 3 % ab 2028 Grundbruttolohns. 

In diesem Fall bestehen zwei Wahlmöglichkeiten:

	[image: ]Möglichkeit 1                  
	[image: ]Möglichkeit 2            

	Wechsel in das Sozialpartnermodell. 
Verzicht auf künftige Ansprüche gegenüber der bisherigen bAV erforderlich.
	Beibehaltung der bisherigen Versorgung. 
Differenzbetrag wird an Metzler gezahlt.

	Der komplette Beitrag, bestehend aus Be-sitzstand und der vorhandenen Differenz zu 2,996 Prozent, wird in das neue Vertragsmodell im Rahmen der reinen Beitragszusage im Durchführungsweg des Pensions-fonds bei der Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG angelegt.

Sollten Sie sich für einen solchen vollständigen Wechsel in das Sozialpartnermodell entscheiden, muss der Verzicht auf künftige Beiträge aus der bestehenden betrieblichen Altersversorgung erklärt werden.
	Der bisherige Besitzstand wird an die bisherige betriebliche Altersversorgung weitergezahlt. Der Differenzbetrag wird an die Metzler Sozialpartner Pensionsfond AG geleistet.

Dadurch entstehen künftige Ansprüche auf die Zahlung einer betrieblichen Altersversorgung gegenüber den unterschiedlichen Modellen: Gegenüber der bisherigen betrieblichen Altersversorgung sowie künftig zusätzlich gegenüber der Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG.




Die Sozialpartner ver.di und WBO bzw. Ihr Arbeitgeber sowie die Metzler                   Sozialpartner Pensionsfonds AG (MSPF) dürfen bei der Auswahlentscheidung       nicht beraten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer bisherigen Versicherung, um        die für Sie beste Wahlmöglichkeit zu treffen.


Es war uns, ver.di und WBO, ein zentrales Anliegen, mit dieser für viele Beschäftigten erst-maligen betrieblichen Altersversorgung einen wichtigen Beitrag zur künftigen Alterssicherung für alle Beschäftigten bei den Omnibusbetrieben in Baden-Württemberg zu leisten. Gerade in unserer Branche ist es von besonderer Bedeutung, im Alter über zusätzliche Rentenbausteine zu verfügen. 

[image: ]
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Mit dem gewählten Sozialpartnermodell üben wir als Sozialpartner auch direkten Einfluss da-rauf aus, was mit den eingezahlten Beiträgen passiert. In einem gemeinsamen „Sozialpartnerbeirat“ bei der Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG beraten wir zum Beispiel über die Leitplanken der Anlagestrategien oder angestrebte Zielrenditen.
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Neugierig?

Eine Übersicht über alle eingezahlten Beiträge, den Stand des eigenen Versorgungs-kontos und viele weitere Informationen erhalten Sie jährlich in Ihrer Anwartschafts-information der Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG (MSPF) bzw. seines beauftragten Bestandsverwalters, der SIGNAL IDUNA Pensions-Management GmbH (SIPM). 

Bei allgemeinen Fragen zu Ihrer betrieblichen Altersversorgung wenden Sie sich bitte an den Ansprechpartner in Ihrer Personalabteilung. 

Mehr Informationen zur BusRente BW finden Sie auch auf dem Arbeitnehmer-        informationsportal unter https://bavinfo.net/BusRenteBW oder scannen Sie          einfach den QR-Code:

[image: Ein Bild, das Muster, Symmetrie, Quadrat, Kunst enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
Für konkrete Fragen zu Ihrem individuellen Vertrag wenden Sie sich gerne an Ihre  Ansprechpartner der SIGNAL IDUNA Pensions-Management GmbH (SIPM),     dem Bestandsverwalter des MSPF, unter der folgenden E-Mailadresse:                                                      mspf-service@signal-iduna.de



WBO			ver.di 
Verband Baden-Württembergischer		Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Omnibusunternehmen e.V. 		Landesbezirk Baden-Württemberg
Verantwortlich: Yvonne Hüneburg	Verantwortlich: Jan Bleckert 
Dornierstraße 3	Theodor-Heuss-Str. 2/1
71034 Böblingen	70174 Stuttgart
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